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stiz - und Policeyverwaltung , nicht
aber auf Steuern , Abgaben und

" Dienste.
b) die freven Häuser in der Stadt sorti-

ren bis weiter eben so unter das Stadt-
Amt , wie die nicht freyen.

z ) Alle Sporteln von gerichtlichen Sachen,
welche nach Maaßgabe der städtischen Pri¬
vilegien zur Cognition der Stadt gehören,
in der dem Magistrat beigelegten Compe-
tenz der Aemter aber nicht begriffen sind,
und daher provisorisch von dem Landge¬
richte zu Delmenhorst besorgt werden , ver¬
bleiben , in Gemäßheit des gedachten höch¬
sten Cabinetsrescrips vom i8 . Iuly d. I.
bis weiter der Stadt Delmenhorst , und
sollen daher dem städtischen Aerarium jähr¬
lich berechnet werden.

4 ) die der Stadt Delmenhorst ertheilte aus¬
führliche Stadtordnung wird hiernächst
besonders bekannt gemacht werden.

55) Cammer- Bekanntmachung vom
27 . Oct.  xubl . 29 . ej . 1817.

Dem Publicum wird hiedurch bekannt Veränderter

gemacht , daß die Zeversche fahrende Post , ven'chen̂ Fah-
welche seit dem i . May ihren Cours überrenden «Kost.

Varel und Sande nahm , ^denselben vom !
r . Nov . an über Varel , Bockborn , Neuen - !



s) damit für die Einwohner der Stadt Del¬
menhorst die Nachtheile eines zweifachen
Gerichtsstandes vermieden werven, haben
Seine Herzogl . Durchlaucht  mit¬
telst höchsten Rescripts vom iZ. Zuly d.
Z. folgende Bestimmungen zu treffen gnä¬
digst gfruhet:
s) die Gerichtsbarkeit der Stadt wird,

bis auf anderweitige Verfügung, über
die Stadtgemeinheir in so fern erstreckt,
als dieselbe, nach dem desfälligen Com¬
missionsschluß von 1779. , der Stadt
xrivÄtivö zuerckannt und gegen die Ge¬
meinheilen der benachbarten Dorfschaf-
ten abgegrenzt ist: mithin sowohl über
die unter die Bürger bereits verteil¬
ten als über die noch nicht vertheilten
Gemeinheitsgründe, soweit den an¬
grenzenden Dorfschaften eine Compas-
cualgerechtigkeir daran nicht zusteht;
dagegen bleibt die Gerichtsbarkeit über
diejenigen Grundstücke, welche Ein¬
wohnern der Stadt Delmenhorst außer¬
halb dersolchergestaltbestimmten Stadt-
gemeinheit zuftehen, so wie über dieje¬
nigen, in Ansehung deren benachbarte
Dorfschaften noch inreressirt sind, nach
wie vor hei dem Amt. Auch bezieht
sich jenes Augeständniß nur auf die Zu-
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